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Merkblatt zur Verwendung von Gehölzen in Natur und Landschaft 

 

Gehölzstrukturen sind wertvolle Biotope in unserer landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaft. 

Sie bieten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum und tragen zum  Wind- und 

Erosionsschutz sowie zur Aufwertung des Landschaftsbildes bei. 

Ziel ist es, durch den fachgerechten Umgang mit Gehölzen deren ökologische Funktion sowie die 

Artenvielfalt zu fördern und dauerhaft zu erhalten. Dieses Merkblatt gibt Hinweise zur Anlage und 

Pflege von Hecken, Feldgehölzen und von Allen und Baumreihen sowie zur Auswahl des geeigneten 

Pflanzmaterials. 

 

A - Hinweise zur Anlage einer Hecke 

Die Gestaltung einer Hecke sollte sich an der jeweiligen Landschaftstypik orientieren. Infolgedessen 

wird die Anlage einer Nieder- oder Strauchhecke, Hochhecke oder Baumhecke favorisiert. 

Für die Ausführung der Pflanzarbeiten gelten die Vorgaben der DIN 18916 „Vegetationstechnik im 

Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten“. Zudem werden folgende Behandlungsgrundsätze 

empfohlen. 

- Breite der ausgewachsenen Hecke 5-6 m, an die sich ein 1-2 m breiter Krautsaum anschließt 

- Abstand zu Straßen mindestens 7,5 Meter (Kollisionsschutz für Hecken bewohnende Vögel)  

- mindestens 3 Pflanzreihen 

- bei Hoch- und Baumhecken: Anordnung der Bäume in den Mittelreihen, Bäume 2. Ordnung 

können auch an der windzugewandten Heckenseite stehen, Baumanteil 5 -10 % 

- Pflanzabstand nach der Wuchsgröße auswählen. Bei schwachwüchsigen Sträuchern, wie 

Rosen, genügt zwischen den Pflanzreihen und in der Reihe ein Abstand von 1x1 m, bei 

stärker wachsenden Gehölzen, wie z.B. Hasel 2 bis 3 m 

- Pflanzung in Gruppen zu 2-5 Stck. pro Art, insbesondere bei konkurrenzschwachen Arten 

- Empfehlenswert ist die Verwendung von Obstbäumen (Gefahr von Feuerbrand 

berücksichtigen) und ein hoher Anteil an Dornensträuchern 

- Bodenvorbereitung: auf verfestigten Böden Lockern des Bodens ohne die Schichten 

umzuwerfen; Gräser- und Krautbewuchs durch Mahd zurückdrängen 

- Pflanzzeit: in der Zeit der Vegetationsruhe (Anfang November bis Ende April); optimale 

Anwuchschancen bei Spätherbstpflanzung ; bei frostempfindlichen Gehölzen empfiehlt sich 

eine Pflanzung im Frühjahr  

Fertigstellungspflege  

Die Fertigstellungspflege umfasst alle Leistungen nach der Pflanzarbeit, die für einen abnahme-

fähigen Zustand der Pflanzung notwendig sind. Für die Ausführung der Pflegearbeiten gelten 

neben den Vorgaben der DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und 

Pflanzarbeiten folgende Grundsätze. 



- bei Verlusten größer 10 % der Gesamtstückzahl sind Nachpflanzungen vorzunehmen; bei 

kleineren Ausfällen keine Nachpflanzung , da sich Lücken von allein ausfüllen 

- Einzäunung gegen Wildverbiss für die ersten Jahre (Rehwild mind. 1,60m, Rotwild mind. 

1,80m) 

Entwicklungspflege 

Die Entwicklungspflege dient der Erzielung eines funktionsfähigen Zustandes und soll die 

Weiterentwicklung der Pflanzung sicherstellen. Für die Ausführung der Pflegearbeiten gelten die 

Vorgaben der DIN 18919 „Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen“. 

Der Zeitraum für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege umfasst 5 Jahre. Bis zur vollständigen 

Entwicklung einer Heckenstruktur und der damit verbundenen annähernd erfüllten ökologischen 

Funktion vergehen mindestens 10 bis 15 Jahre. 

Bestandspflege 

- alle 10 Jahre, maximal in 25jährigen Abständen einzelne Heckenabschnitte auf den Stock 

setzen, um die Entwicklung kräftiger Heckenpflanzen zu fördern (in ca. 20-50 cm über dem 

Boden abschlagen oder umknicken); langsam wachsende Gehölze mit geringem 

Ausschlagvermögen schonen und behutsam pflegen durch Rückschnitt der Außenäste 

- Verjüngung sollte grundsätzlich abschnittsweise erfolgen (jeweils 20-30 % der Hecke)  

- kein Gehölzschnitt im Zeitraum 1. März bis 30. September (BNatSchG § 39 Abs. 5 Nr. 2) 

- Schnitt möglichst spät im Winter, da Vögel und Säugetiere Früchte einzelner Gehölze als 

Nahrungsquelle nutzen 

- Säume sporadisch mähen, im Abstand von 3-4 Jahren, um Verbuschung zu verhindern, 

Schnittzeitpunkt Ende September, nicht mulchen, sondern Mähgut abtransportieren 

Qualität der Pflanzenware  

Es sind standortgerechte und nach Möglichkeit gebietseigene Gehölze der entsprechenden 

Vorkommensgebiete (siehe Karte und Artenliste) zu verwenden (Hinweise Abschnitt D Forderungen 

zur Gebietseigenheit beachten!). Folgende Qualitätsstufen sind zu empfehlen. 

- dreijährig verpflanzte Sämlinge  

- einmal verpflanzte leichte Sträucher 

- einmal verpflanzte leichte Heister 

 

B - Hinweise zur Anlage eines flächigen Feldgehölzes 

Für die Ausführung der Pflanzarbeiten gelten neben den Vorgaben der DIN 18916 

„Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten“ folgende Grundsätze. 

- Größe zwischen ca. 500 m2 und 5000 m2 (ab ca. 2000 m2 muss geprüft werden, ob eine 

Erstaufforstungsgenehmigung erforderlich ist) 

- Abstand zu Siedlungen und stark befahrenen Straßen mindestens 150 m, um Funktion als 

Unterstand für das Wild zu erfüllen  

- Um Beeinträchtigungen durch den heranwachsenden Bestand auf die angrenzenden Kulturen 

zu vermeiden, ist ein Mindestabstand von 6 m von den äußeren Forstpflanzen zur Grenze des 

landwirtschaftlich genutzten Nachbargrundstück einzuhalten 



- Lockerer stufenartiger Aufbau: Krautsaum 2-3 m breit, Vormantelsaum aus niedrig 

wachsenden Sträuchern (Brombeeren, Himbeere, Wildrosen), Mantelsaum aus 

Großsträuchern und Kleinbäumen, Zentrum Bäume 1. Und 2. Ordnung 

- Baumanteil 10 – 30 %  

- Größere Feldgehölze sollten eine zentrale gehölzfreie Fläche (Waldwiese) aufweisen 

Fertigstellungspflege 

Die Fertigstellungspflege umfasst alle Leistungen nach der Pflanzarbeit, die für einen abnahme-

fähigen Zustand der Pflanzung notwendig sind. Für die Ausführung der Pflegearbeiten gelten 

neben den Vorgaben der DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und 

Pflanzarbeiten folgende Grundsätze. 

- Bei Verlusten größer 10 % der Gesamtstückzahl sind Nachpflanzungen vorzunehmen; bei 

kleineren Ausfällen keine Nachpflanzung , da sich Lücken von allein ausfüllen 

- Einzäunung gegen Wildverbiss für die ersten Jahre (Rehwild mind. 1,60m, Rotwild mind. 

1,80m) 

Entwicklungspflege 

Die Entwicklungspflege dient der Erzielung eines funktionsfähigen Zustandes und soll die 

Weiterentwicklung der Pflanzung sicherstellen. Für die Ausführung der Pflegearbeiten gelten die 

Vorgaben der DIN 18919 „Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen“. 

Der Zeitraum für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege umfasst 5 Jahre. Bis zur vollständigen 

Entwicklung eines Feldgehölzes und der damit verbundenen annähernd erfüllten ökologischen 

Funktion vergehen 10 bis 30 Jahre. 

Bestandspflege 

- Verjüngung durch „Auf den Stock setzen“, jedoch nicht abschnittsweise, sondern 

plenterwaldartig (Entnahme einzelner Altbäume), so dass ein stufiger Aufbau mit allen 

Altersklassen vorhanden ist 

- langsam wachsende Gehölze mit geringem Ausschlagvermögen schonen und behutsam 

pflegen durch Rückschnitt der Außenäste  

- kein Gehölzschnitt im Zeitraum 1. März bis 30. September (BNatSchG § 39 Abs. 5 Nr. 2) 

- Schnitt möglichst spät im Winter, da Vögel und Säugetiere Früchte einzelner Gehölze als 

Nahrungsquelle nutzen 

- Zur Förderung von Totholz-Bewohnern einzelne Stämme stehend zerfallen lassen 

- Säume sporadisch mähen, im Abstand von 3-4 Jahren, um Verbuschung zu verhindern, 

Schnittzeitpunkt Ende September, nicht mulchen, sondern Mähgut abtransportieren 

Qualität der Pflanzenware  

Es sind standortgerechte und nach Möglichkeit gebietseigene Gehölze der entsprechenden 

Vorkommensgebiete (siehe Karte und Artenliste) zu verwenden (Hinweise Abschnitt D Forderungen 

zur Gebietseigenheit beachten!). Folgende Qualitätsstufen sind zu empfehlen. 

- dreijährig verpflanzte Sämlinge  

- einmal verpflanzte leichte Sträucher 

- einmal verpflanzte leichte Heister 



C - Hinweise zur Anlage von Alleen und Baumreihen 

Für die Ausführung der Pflanzarbeiten gelten neben den Vorgaben der DIN 18916 

„Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten“ folgende Grundsätze: 

- vorzugsweise standortgerechte Laubbaumarten, wie Sommer- und Winterlinde, Spitz- und 

Bergahorn, Trauben- und Stieleiche, Wildobst und Ebereschen verwenden 

- i.d.R. Abstand vom Fahrbahnrand mindestens 4,50 m 

- Pflanzabstand in der Reihe ist abhängig von der Baumart 7-15 m 

- Pflanzgrube mind. 30 cm breiter und 20 cm tiefer als der Ballen/bei Wurzelware muss die 

Grube mindestens dem Wurzelumfang entsprechen 

- Grubensohle 20 cm tief lockern 

- Anbindung mittels Kokosstrick oder Band an Baumpfähle (1-3), bei Heistern Schrägpfahl 

- eine Herbstpflanzung ist einer Frühjahrsbepflanzung vorzuziehen 

Der Zeitraum für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege umfasst 5 Jahre. Bis zur vollständigen 

Entwicklung einer Allee/ Baumreihe und der damit verbundenen annähernd erfüllten ökologischen 

Funktion vergehen mindestens 10 Jahre. 

Qualität der Pflanzenware  

Es sind standortgerechte und nach Möglichkeit gebietseigene Gehölze der entsprechenden 

Vorkommensgebiete (siehe Karte und Artenliste) zu verwenden (Hinweise Abschnitt D Forderungen 

zur Gebietseigenheit beachten!). Folgende Qualitätsstufen sind zu empfehlen. 

- Heister, 2 x verpflanzt, aus weitem Stand, Höhe 150 – 200 cm 

- Hochstamm, 2 x verpflanzt, Stammumfang 10 - 12 cm 

 

D - Forderungen zur Gebietseigenheit (gilt nicht für Kulturobstgehölze!) 

1. Grundsätzliche Regelung 

Zur Gebietseigenheit von Gehölzen sind die rechtlichen Vorgaben des § 40 Absatz 4 S. 4 BNatSchG zu 

beachten. Danach gilt: 

Bis einschließlich 01.03.2020 ist das Ausbringen von Gehölzen und Saatgut außerhalb ihrer 

Vorkommensgebiete genehmigungsfrei. Bis zum Ende der Übergangsfrist sollen vorzugsweise 

gebietseigene Gehölze verwendet werden.  

In der nachfolgenden Karte ist die Einteilung der Vorkommensgebiete in Sachsen bzw. im Landkreis 

Mittelsachsen (orange) dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Auswahl an gebietseigenen Gehölzen mit der entsprechenden Kennzeichnung des 

Vorkommensgebietes ist der anhängenden „Liste ausgewählter einheimischer Gehölzarten mit 

Hinweisen zur Gehölzauswahl“ zu entnehmen. 

 

2. Ausnahmegenehmigungen 

Ab dem 01.03.2020 dürfen Gehölze außerhalb ihrer Vorkommensgebiete nur noch gepflanzt werden, 

wenn die Pflanzung vorher behördlich genehmigt wurde. Der diesbezügliche Antrag ist zu richten an: 

Landratsamt Mittelsachsen 

Referat 23.4 Naturschutz und Landwirtschaft 

Frauensteiner Str. 43 

09599 Freiberg 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

- Beschreibung des Vorhabens 

- Lageplan mit eingetragener Pflanzfläche 

- für den Einsatz geplante Arten (deutscher und lateinischer Name) 

- Begründung, warum kein gebietseigenes Pflanzmaterial zum Einsatz gelangen kann 

 

Bei Rückfragen bezüglich der Zugehörigkeit bestimmter Flächen zu einem Vorkommensgebiet oder 

zur Antragstellung auf Genehmigung des Ausbringens von nichtautochthonen Pflanzmaterial wenden 

Sie sich bitte an das Landratsamt Mittelsachsen, Referat 23.4 Naturschutz und Landwirtschaft.  

 

 



3. Zertifizierung für gebietseigenes Pflanzgut 

 

Bei Pflanzungen nach dem 01.03.2020 ist die gebietseigene Herkunft des Pflanzmaterials durch ein 

entsprechendes Zertifikat nachzuweisen. Bei Arten, die dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) 

unterliegen sind die Herkunftsempfehlungen für forstliches Saat- und Pflanzgut im Freistaat Sachsen 

zu berücksichtigen.  

Bei Arten, die nicht dem FoVG unterliegen muss die Pflanzware, der Lieferschein oder die liefernde 

Baumschule ein entsprechendes Zertifikat aufweisen, das die Rückverfolgung bis zum Erntebestand 

gewährleistet.  

 

Für die Zertifizierung gebietseigener Gehölze existieren in Deutschland derzeit mehrere 

Qualitätsprogramme, die durch folgende Organisationen vertreten werden.  

 

pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e.V. 

"Qualitätserzeugnis - pro agro geprüft - gebietsheimisches Gehölz" 

 

 

 

 

 

 

 

Verband deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten e.V. „VWW-Regiogehölze“ 

 

 

 

 

 

 

Erzeugergemeinschaft für autochthone Baumschulerzeugnisse (EAB) - Bayern 

 

 

 

 

 

 

Erzeugergemeinschaft für gebietsheimische Gehölze Baden-Württemberg w.V. (EZG) 

 

 

 

 

 

 

 



Erzeugergemeinschaft für standortheimische Baumschulerzeugnisse w.V.  (EsB) - Schleswig-Holstein 

 

 

 

 

 

 

Zertifizierungsgemeinschaft gebietseigener Gehölze(ZgG) des Bundes deutscher Baumschulen e.V.  

 

 

 

 

 

 

RAL-Gütegemeinschaft Wald- und Landschaftspflege e.V. „RAL-Gütezeichen 244/7 Anzucht 

gebietsheimischer Gehölze“ 
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